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Begrenzung der Erd-Erwärmung 
- weltweit - 

möglichst auf 1,5°C 

Analyse zur Aussicht, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen 

Persönliche Vorab-Bemerkung zu meiner Kompetenz 

Sie als Leser*in werden sich vielleicht fragen, welche sachliche Kompetenz mich zu den Aussagen dieses Pa-
piers legitimiert. Deshalb  möchte ich gleich zu Anfang eine entsprechende Information geben: 

Ich bin von meiner Ausbildung her evangelischer Theologe, habe also trotz weniger Semester Physikstudium 
keine fundierte naturwissenschaftliche Ausbildung. Doch ich hatte schon immer großes Interesse am Thema 
„Bewahrung der Schöpfung“. Das brachte mich 2003 dazu, mich mit voller Kraft (10 Jahre lang in einer Klima-
schutzinitiative, danach als „Einzelkämpfer“) zu engagieren. 

Dabei habe ich mich sehr darum bemüht, die Warnungen des Weltklimarats (IPCC) wegen der steigenden CO2-
Konzentration in der Atmosphäre zu verstehen, formuliert in den Berichten von 1990, 1995 und 2001. Durch die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse in den folgenden IPCC-Berichten wurde der Zusammenhang zwischen der CO2-
Konzentration und der zwingend folgenden globalen Erwärmung immer eindeutiger. Ich hätte gern schon sehr 
bald gewusst, wie viel an zusätzlicher CO2-Emission denn noch „klimaverträglich“ sein werde, konnte dazu aber 
noch keine belastbaren Aussagen finden. 

Die wissenschaftliche Antwort darauf wurde erst 2018 öffentlich bekannt durch einen Sonderbericht des IPCC: 
Dieser konnte Höchstmengen für künftige CO2-Emissionen benennen – sog. CO2-Budgets – , deren Überschrei-
tung eine Erwärmung um 1,5°, 1,75° oder 2°C zur Folge haben wird. Zuvor, im Jahr 2015, hatte die Weltge-
meinschaft in Paris beschlossen, die Erwärmung nur möglichst wenig über 1,5°C steigen zu lassen. 

 Aus beidem zusammen, den wissenschaftlich vorgegebenen Werten zur Begrenzung der Erderwärmung und 
der sich daraus ergebenden Begrenzung der CO2-Emissionen, ergibt sich die Grundorientierung für das nötige 
weltweite Klimaschutzhandeln. Seit 2018 bemühe ich mich, die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinter dieser 
Grundorientierung allgemeinverständlich aufzubereiten und zu vermitteln, insbesondere die Bedeutung des 
globalen CO2-Budgets und die Notwendigkeit der daraus abgeleiteten nationalen CO2-Budgets zur Handlungs-
orientierung.  

Die nachfolgenden Ausführungen sind mehr als private Meinungsäußerungen. Sie sind mathematisch abge-
leitet aus einer eindeutigen, wissenschaftlichen Datenbasis. 

1. Die physikalische Voraussetzung der Zielerreichung:
Laut wissenschaftlicher Erkenntnis darf die atmosphärische CO2‐Konzentration nur noch um ein 
berechenbares Maß erhöht werden, wenn die globale Erwärmung gestoppt werden soll. 196 Län‐
dern haben deshalb 2015 in Paris beschlossen (inzwischen von 189 Ländern, einschließlich 
Deutschland, national ratifiziert), die globale Erwärmung möglichst nahe bei 1,5 °C zu stoppen. 
Der Weltklimarat/IPCC hat daraufhin 2018 in einem Sonderbericht das dem Ziel entsprechende 
noch offene globale CO2‐Budget ab 2018 mit 420 Mrd. t beziffert. Ab 2020 sind es lt. IPCC noch 
400 Mrd. t. Mit Erreichen der CO2-Budgetgrenze ist global Klimaneutralität Pflicht. Der Welt-
klimarat rechnet damit ab spätestens Mitte des Jahrhunderts.
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2. Theoretische Notwendigkeit nationaler CO2-Budgets 
Da es keine Weltregierung gibt, muss der Steuerungsprozess zur Einhaltung des globalen CO2‐
Budgets durch nationales Handeln von nahezu 200 Staaten organisiert werden. Das bedeutet: 
Das globale CO2‐Budget muss in entsprechend viele nationale CO2-Budgets aufgeteilt werden: 
Jedes Land muss dann den von ihm zu verantwortenden lfd. Anteil an den globalen CO2‐
Emissionen – seinem Emissionsumfang und seinen Möglichkeiten entsprechend (s. völkerrechts‐
verbindliche Klimarahmenkonvention von 1992, Art. 3,1) – auf null bringen. Das Erreichen der na-
tionalen CO2-Budgetgrenze bestimmt den Zeitpunkt für verbindliche nationale Klimaneutrali-
tät. Diese Grenze darf – wie die des globalen Budgets – nicht anhaltend überschritten werden. 
Geschieht das dennoch, muss der Überschuss irgendwie effektiv kompensiert werden. Die globa‐
le Bilanz darf nicht erhöht werden, wenn man das gesetzte Ziel erreichen will.  

3. Keine internationale Vereinbarung 
Bisher konnten leider keine nationalen CO2-Budgets international vereinbart werden. Es gibt nur 
unverbindliche nationale Reduktionsversprechen. Fast alle Politiker der hoch emittierenden Län-
der gehen ohne Definition eines eigenen nationalen CO2‐Budgets davon aus, ihr Land werde für 
das Erreichen der nationalen Klimaneutralität Zeit haben bis 2050 oder 2045, gemäß der IPCC‐
Erwartung hinsichtlich globaler Klimaneutralität ab Mitte dieses Jahrhunderts. 

4. Deutsches und europäisches Klimaschutzgesetz 
Deutschland richtet seinen Pfad zur Klimaneutralität auf das Jahr 2045 aus, vgl. Änderungsgesetz 
zum Klimaschutzgesetz (KSG, Stand: Aug. 2021), § 3 (Reduktion gegenüber 1990 bis 2030: min.     
‐65%, bis 2040: mind. ‐88%, 2045: Netto‐ Treibhausgasneutralität). Die EU (Europ. Klimagesetz, 
Art. 2 u. 4) will mit der Vorgabe „‐55% bis 2030 und Netto‐ Treibhausneutralität ab 2050“ die Pa‐
riser Vorgabe erfüllen. Das deutsche, ebenso wie das europäische Klimagesetz, ist also nicht an 
einem nationalen CO2‐Budget orientiert. Es berücksichtigt nicht die zwingende Logik für die Be-
grenzung der atmosphärischen CO2-Konzentration, dass auch deutsche Null‐Emission spätestens 
bei Ausschöpfung einer bestimmten deutschen Emissionsmenge ab einem Stichjahr begonnen 
sein muss. Zum nationalen CO2‐Budget ein Video von Carsten Schwanke, Wetter vor acht. 

5. Praktische Auswirkung (a): Überschreitung des globalen CO2-Budgets 
Die Datentabelle auf S. 3 macht deutlich: Falls alle Länder, insbesondere die 10 höchstemittie‐
renden (einschließlich Deutschlands), sich weiterhin am Jahr 2045 für die globale Null‐Emission 
und nicht an der Größe des CO2‐Budgets orientieren, ist es unmöglich, das Pariser Ziel zu errei-
chen. Denn wenn alle Länder die Null‐Emission erst im Jahr 2045 erreichen (durch lineare jährli‐
che Minderung ab 2022), werden schon allein die Hauptemittenten 370 Mrd. von den 400 Mrd. t 
des globalen CO2‐Budgets emittiert haben. Diese Hauptemittenten (China, USA, EU27, Russland, 
Japan, Iran, Süd‐Korea, Saudi‐Arabien und Kanada) machen gerade mal 34,4% der Weltbevölke‐
rung aus. 
Zu diesen 370 Mrd. t kommen 158 Mrd. t hinzu, die von Indien und rd. 170 weiteren Ländern zu 
verantworten sind, denen 65,6% der Weltbevölkerung zuzurechnen sind. Die Gesamtemission 
von 558 Mrd. t CO2 dürfte zu einer globalen Erwärmung von 1,7 °C führen, die vielleicht noch ak‐
zeptabel sein könnte. Nicht akzeptabel ist aber das große globale Gerechtigkeitsproblem, das 
mit  diesem Vorgehen verbunden ist: 

 

https://klimaneutral-handeln.de/pet/Klimarahmenconvger.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F%2A%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s3905.pdf%27%5D__1673212850370
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F%2A%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s3905.pdf%27%5D__1673212850370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32021R1119&from=EN
https://twitter.com/i/status/1612925416762638344
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6. Praktische Auswirkung (b): Großes Gerechtigkeitsproblem 
Indien und die noch schwach entwickelten Länder unter den rd. „weiteren 170 Länder“ hätten 
bei ihrer technischen Entwicklung keinen Spielraum mehr zur Nutzung fossiler Energien. Dies, ob‐
gleich Indien aktuell nur 1,9 t CO2 pro Kopf und Jahr emittiert, alle „weiteren 170 Länder“ durch‐
schnittlich nur 2,3 t, die in Punkt 5 genannten hoch emittierenden Länder aber durchschnittlich 
8,2 t (von Saudi‐Arabien: 16,6 t, USA 14,1 t bis EU27: 6,2 t). 

7. Auswertung der Analyse: 
Eine möglichst gerechte und effektive Regelung des Reduktionsprozesses ist nur möglich durch  
• die verbindliche Vereinbarung nationaler CO2-Budgets - anteilig vom globalen CO2‐Budget 

gemäß Anteil an der Weltbevölkerung   
• und bei Klimaneutralität ab Erreichen der nationalen Budgetgrenze. 

 
 
 
 

  
         Alle Berechnungen s. S. 4 

 
 

            Ökologisch verträglich wäre z. Zt. eine CO2-Emission von weltweit Ø 1,3 t/Kopf, s. Anm. S. 5 

 

Anmerkung zur folgenden Berechnungstabelle: 

Anforderung  1)   Die Summe der ab Anfang 2022 jährlich anfallenden CO2‐Emissionen zzgl. des in 2020 
                               und 2021 schon emittierten CO2 soll im Jahr 2045 (Klimaschutzgesetz) auf null reduziert 
                               werden. 

2) Die unter (1) genannte aufgelaufene Emissionsmenge darf Ende 2045 die Grenze des           
nationalen CO2‐Budgets nicht überschritten haben. 
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Länder-Emissionen 2020-2045(Säulen) und Pro-Kopf-Emissionen (Pyramiden) in 2022 

Gesamtemission 2020-2045          CO2-Emission/Kopf 2022 Ø  

   A:  370 Gt      A: 11,4 t   
       B:  158 Gt                         B:   2,1 t 

 
 

 



Seite 4 von 5 

Der Lösungsweg        
Für jedes Land wurde jene spezifische jährlich gleich bemessene CO2-Reduktionrate ermittelt, die bei An‐
wendung ab 2022 – ausgehend vom jeweiligen Ist‐Wert für 2021 – zur Null-Emission Ende 2045 führt und 
somit die 1. Anforderung erfüllt. Die Addition der auf diesem Reduktionspfad aufgelaufenen CO2‐Emissionen 
ab 2020 ergibt aber, dass die CO2-Budgetgrenze deutlich überschritten würde. 

Reduktion mit linearen Raten ist der Weg, um gleichzeitig und bei möglichst moderater Anstrengung spä-
testmöglich die CO2-Budgetgrenze und die Null-CO2-Emission zu erreichen.  

Daten: Weltbevölkerung https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/

 Bevölkerung EU  https://klimaneutral‐handeln.de/pet/CO2_emissions_of_all_world_countries_2022_report.pdf#page=35

 Emissionswerte  https://klimaneutral‐handeln.de/pet/CO2_emissions_of_all_world_countries_2022_report.pdf

https://klimaneutral-handeln.de/pet/CO2_emissions_of_all_world_countries_2022_report.pdf#page=35
https://klimaneutral-handeln.de/pet/CO2_emissions_of_all_world_countries_2022_report.pdf
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/


Seite 5 von 5 

 
Schluss-Fazit der Analyse: 

Wenn alle Länder wie Deutschland ihr Emissionsniveau von 2023 an bis Ende 2045 linear auf 
null reduzieren würden, würden von 2020 an insgesamt rd. 528 Gt statt nur 400 Gt emittiert 
sein. 

Folge 1: Die Erwärmung würde das angestrebte 1,5°-Ziel (hohe Erfolgsaussicht) überschreiten 
               und bei ca. 1,7° landen. 
Folge 2: Es wird massiv gegen die Gerechtigkeitsanforderung des geltenden Völkerrechts 
               (Klimarahmenkonvention) verstoßen. 
 

Politisch notwendige Konsequenzen: 

Soll die von 154 Ländern ratifizierte Erwärmungsgrenze von 1,5 °C mit möglichst großer Erfolgs‐
aussicht eingehalten werden, muss 

das Erreichen der Grenze des globalen CO2-Budgets als Zeitpunkt für die weltweite Pflicht zu 
klimaneutralem Handeln akzeptiert werden. Bei Anwendung dieser Vorgabe ist für die Ermitt‐
lung der erforderlichen linearen Reduktionsraten nicht irgendein Jahr, sondern die Summe von 
weltweit insgesamt noch 400 Mrd. t CO2 ab 2020 maßgeblich. Die Anwendung des oben be‐
schriebenen „Rechenvorgangs“ bei Beginn der Reduktion ab 2022/23 ergibt, dass das globale 
CO2‐Budget ca. 2039 erschöpft sein wird. Ab diesem Zeitpunkt darf wegen max. +1,5° kein CO2‐
mehr emittiert werden. 

Die nationalen Anstrengungen zum Klimaschutz müssen aus oben beschrieben Gründen an na-
tionalen CO2-Budgets orientiert werden, die ebenfalls spätestens 2039 erschöpft sein werden – 
bei den etlichen Ländern deutlich früher. Der auf das deutsche CO2‐Budget bezogene „Rechen‐
weg“ nach obigem Beispiel ergibt, dass Deutschland wegen seiner hohen Ausgangsemission in 
2020‐2022 spätestens 2030 Klimaneutralität erreichen müsste, um seiner eingegangenen Ver‐
pflichtung (möglichst nicht mehr als 1,5°C‐Erwärmung) nachzukommen – das Ergebnis einer ganz 
einfachen Rechenaufgabe! 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Anmerkung zu S. 3: Ökologisch z. Zt. vertretbar, da von den 36 Mrd. t globalen CO2‐Emissionen aus 2021 (nur CO2) 
gemäß Durchschnitt der Jahre 1960‐2020 29 % * von der Vegetation, insbesondere den globalen Wäldern, ohne 
schädigende Wirkung „entsorgt“ wurden (Tendenz: abnehmend!).  29 % von 36 Mrd. t sind 10,4 Mrd. t; globale 
Weltbevölkerung: aktuell rd. 8 Mrd., d.h. 10,4 Mrd. : 8 Mrd. t = 1,3 t/Kopf zum Erhalt des aktuellen Niveaus der glo-
balen CO2-Konzentration. 
* https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/22/files/GCP_CarbonBudget_2022.pdf#page=16  

https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/22/files/GCP_CarbonBudget_2022.pdf#page=16
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